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Norm

BAO §188;

BAO §192;

EStG 1988 §11 idF 1999/I/106;

KStG 1988 §11 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2006/15/0021 E 1. Juni 2006 RS 2[Hier: Für eine Berücksichtigung der fiktiven Eigenkapitalzuwachsverzinsung

im Verfahren zur Bemessung der Körperschaftsteuer 2000 bleibt im Hinblick auf die im § 192 BAO normierte

Bindungswirkung des Feststellungsbescheides über die einheitliche und gesonderte Feststellung von Einkünften aus

Gewerbebetrieb kein Raum (vgl. Ritz, BAO3,§ 192 Tz 3 mwN).]

Stammrechtssatz

Mit der Regelung des § 11 EStG 1988 idF StRefG 2000 wird der Eigenkapitalzuwachs steuerlich in der Form begünstigt,

dass in dem Ausmaß, in dem sich das Eigenkapital erhöht, eine (einmalige) Minderung des normalen Betriebsgewinnes

in Höhe Cktiver Eigenkapitalzinsen erfolgt. Die Begünstigung stand gemäß Abs. 1 leg. cit. Einzelunternehmern

(natürlichen Personen), die den Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich ermitteln, und gemäß § 11 Abs. 2

Mitunternehmern von bilanzierenden Mitunternehmerschaften (also nicht der Mitunternehmerschaft selbst) zu. Im

Bereich der Körperschaften sah § 11 Abs. 2 KStG 1988 bis zum BGBl. I Nr. 57/2004 eine Einschränkung auf die

Rechtsform der Kapitalgesellschaft und der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft vor. Nach dem zweiten Satz leg.

cit. konnten andere unbeschränkt steuerpJichtige Körperschaften die Verzinsung nur gemäß § 11 Abs. 2 des

Einkommensteuergesetzes geltend machen. Der Bescheid nach § 188 BAO stellt Art und Höhe des einheitlichen

Gewinnes bzw. Überschusses - dieser umfasst auch Sonderbetriebsausgaben und Sonderwerbungskosten - fest, der

für die Personenvereinigung nach einkommensteuerlichen Vorschriften zu ermitteln ist. Er stellt fest, welcher Anteil

am Gewinn bzw. Überschuss jedem Beteiligten zuzurechnen ist (Hinweis E 28. Februar 1995, 95/14/0021). Der im

vorliegenden Fall gegenüber der abgabepJichtigen KG für das Jahr 2000 gemäß § 188 BAO erlassene

Feststellungsbescheid stellt einen Grundlagenbescheid für die Körperschaftsteuer der Gesellschafter dar und spricht -

wie jeder derartige Bescheid - über die Art der Einkünfte, die Höhe der gemeinschaftlichen Einkünfte, den

Feststellungszeitraum, die Namen der Beteiligten und die Höhe ihrer Anteile ab. Da die

Eigenkapitalzuwachsverzinsung in Form einer Cktiven Betriebsausgabe konstruiert ist, hat die Geltendmachung der

Steuerbegünstigung durch einen einzelnen Mitunternehmer zwangsläuCg - als eine Art von Sonderbetriebsausgabe -

Auswirkung u.a. auf die Höhe seiner anteiligen Einkünfte dergestalt, dass sich die Einkünfte um die Cktive

Betriebsausgabe verringern. Wird nach dem oben Gesagten im Feststellungsverfahren bindend über die Höhe der

(auch anteilig erzielten) Einkünfte abgesprochen, hat sich die Abgabenbehörde bereits in diesem Verfahren mit der

geltend gemachten Steuerbegünstigung der Eigenkapitalzuwachsverzinsung auseinander zu setzen.
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